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Gesellschaftliche Teilhabe durch Bildung?
Ein sozial inklusives Bildungssystem braucht Alternativen 
zum Prinzip der Meritokratie

Ulf Banscherus

1.	 Einleitung

Bildung gilt als wesentliche Voraussetzung für die individuelle gesellschaftliche 
Teilhabe, die nicht nur die Ausübung einer Erwerbstätigkeit umfasst, sondern 
soziale, kulturelle und demokratische Aspekte ausdrücklich einschließt. Das 
Verständnis von gesellschaftlicher Teilhabe durch Bildung ist somit anschluss-
fähig an erweiterte Konzepte der sozialen Grundsicherung, die ebenfalls nicht 
nur auf eine Integration in den Arbeitsmarkt abzielen, sondern auch soziale, 
kulturelle und demokratische Prozesse berücksichtigen.

Im Unterschied zu diesem programmatischen Konzept dominiert allerdings 
in Deutschland sowohl im bestehenden Bildungssystem als auch im System der 
sozialen Sicherung das grundlegende Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, dem 
zufolge der Erwerb von Ansprüchen immer spezifische individuelle (Vor-)Leis-
tungen voraussetzt. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Höhe des Arbeitslo-
sengeldes an erfolgte Beitragsleistungen gekoppelt ist oder die Zulassung zum 
Studium vielfach über die Note des Zertifikats der Hochschulzugangsberechti-
gung geregelt wird.

Eine weitere korrespondierende Gemeinsamkeit zwischen dem Bildungssys-
tem und dem System der sozialen Sicherung ist die hohe Relevanz der indivi-
duellen Eigenverantwortung. Diese drückt sich unter anderem darin aus, dass 
Scheitern – sowohl in der Schullaufbahn als auch in der beruflichen Karriere – 
im bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell in erster Linie als indivi-
duelles Versagen betrachtet wird und strukturelle Aspekte als deutlich weniger 
relevant betrachtet werden (Kaps et al. 2017; Quenzel/Hurrelmann 2019; Hopf 
2011).
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Das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit ist in Deutschland – bei der sozialen Si-
cherung ebenso wie im Bildungswesen – den Prinzipien der Leistungsgerech-
tigkeit und der Eigenverantwortlichkeit klar untergeordnet. Dies zeigt sich z. B. 
darin, dass die Höhe der Grundsicherung für Arbeitslose wie auch der Bezug 
von BAföG-Leistungen für Studierende familiären Unterhaltsverpflichtungen 
nachgelagert ist und entsprechende Unterstützungszahlungen eine umfassende 
Bedürftigkeitsprüfung voraussetzen. Hinzu kommt, dass sowohl die Grundsi-
cherung als auch das BAföG in erster Linie an der materiellen Absicherung des 
soziokulturellen Existenzminimums orientiert ist – wobei aufgrund der festge-
legten Höhe der Sätze hochgradig umstritten ist, inwieweit dieses Ziel in der 
Praxis tatsächlich erreicht wird.

Aktive Unterstützungsmaßnahmen wie Coachings, Trainings oder weitere 
individuell abgestimmte Eingliederungsmaßnahmen in das Erwerbsleben oder 
den Studienalltag stehen hingegen im Bildungssystem erst in Ansätzen (z. B. 
Schulsozialarbeit, Mentoringprogramme von privaten Initiativen, individuelle 
Bildungsberatung) und im Rahmen der Grundsicherung nur in geringem Um-
fang (z. B. Weiterbildungsangebote) oder mit Einschränkungen (z. B. Nachho-
len einer Berufsausbildung) zur Verfügung (Kuhlmann 2018; Knuth 2018; Kaps 
et al. 2017).

Vor diesem Hintergrund hinterfragt dieser Beitrag – bezogen auf das Bil-
dungssystem in Deutschland und im Kontext der Diskussion um ein erweitertes 
Verständnis von sozialer Grundsicherung – das traditionelle Prinzip der Leis-
tungsgerechtigkeit, indem das normative Modell der Meritokratie (Abschnitt 2) 
mit Befunden aus der empirischen Bildungsforschung (Abschnitt 3) konfrontiert 
wird. Anschließend werden in Abschnitt 4 mögliche Ansätze umrissen, die eher 
dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit folgen und dabei helfen könnten, dass der 
Zugang zu Bildung für einen größeren Teil der Bevölkerung im weiteren Lebens-
verlauf zu einer gesicherten gesellschaftlichen Teilhabe beitragen kann.

2.	 Meritokratie als Grundprinzip von Bildungssystem 
und Bildungspolitik

Meritokratie als Grundprinzip des Bildungssystems knüpft an das Versprechen 
an, dass »die individuelle Leistung den Status und den Erfolg einer Person be-
stimmt« (El-Mafaalani 2014, S.  11; Hadjar 2008; Becker/Hadjar 2017). Dieses 
Verständnis ist insgesamt kennzeichnend für marktwirtschaftlich verfasste (Leis-
tungs-)Gesellschaften, in denen individuelle Chancen unmittelbar an individu-
elle Begabungen und Leistungen geknüpft sein sollen.
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Dieser Ansatz spiegelt sich unter anderem in den Vereinbarungen der Regie-
rungschefs von Bund und Ländern im Rahmen des »Dresdner Bildungsgipfels« 
im Oktober 2008. Darin heißt es zum einen: »Jede und jeder soll die Chance 
zum Aufstieg durch Bildung haben.« Auch wird betont, dass »[j]eder und jede, 
die oder der beruflich weiter lernen und aufsteigen will, […] eine Chance auf 
Unterstützung haben« soll (Bundesregierung/Regierungschefs der Länder 2008, 
S. 11). Zum anderen wird diese Chance jedoch an spezifische Leistungsbedin-
gungen zurückgebunden.

Die gesellschaftlich tief verankerte Vorstellung, dass ein sozialer Aufstieg 
durch Bildung zwar strukturell möglich, jedoch immer an die individuellen 
Leistungen rückgebunden sein soll, für die jede:r Einzelne selbst die Verantwor-
tung hat, legitimiert allerdings de facto die (Re-)Produktion sozialer Ungleich-
heiten, weil sie den immensen Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungs-
biografien konzeptionell ausblendet.

Beispielsweise wurden schon vor dem Ersten Weltkrieg vor allem von sozial-
demokratischen und liberalen Parteien verstärkt Forderungen nach der Mög-
lichkeit für einen »Aufstieg der Begabten« unabhängig von der Herkunftsfamilie 
erhoben, aber auch diese waren programmatisch an die individuelle Leistung 
und »Tüchtigkeit« gekoppelt (Banscherus/Wolter 2016; Wollersheim 2014). Die 
strukturellen – und natürlich auch habituellen – Selektionsmechanismen beim 
Zugang zu höherer Bildung blieben trotz anderslautender Reforminitiativen 
sowohl in der Weimarer Republik als auch nach dem Zweiten Weltkrieg weit-
gehend stabil (Keim 2000).

Wirkliche Öffnungstendenzen bestanden in (West-)Deutschland nur in einer 
kurzen Phase bildungspolitischer Reformen in den 1960er- und 1970er-Jahren. 
Neben sozialen Erwägungen (Chancengleichheit und Durchlässigkeit) trugen 
hierzu allerdings vorrangig ökonomische Motive bei. Vor dem Hintergrund des 
internationalen Trends zum Ausbau der Bildungssysteme, der Ergebnisse ers-
ter internationaler Leistungsvergleiche und eines befürchteten Rückstands vor 
allem im naturwissenschaftlich-technischen Bereich breitete sich – insbesonde-
re infolge des »Sputnik-Schocks« von 1957 – die Sorge aus, aufgrund veralteter 
Strukturen des Bildungswesens gegenüber der Sowjetunion und ihren Satelli-
tenstaaten ökonomisch ins Hintertreffen zu geraten (Massing 1984).

Dieses Modernisierungspostulat, das nicht nur auf die Schulen, sondern 
auch auf die Hochschulen abzielte, sollte nicht zuletzt erweiterte Spielräume für 
den individuellen Aufstieg durch Bildung schaffen – wenngleich auch hier stets 
eine enge Bindung an das individuelle Begabungskonzept impliziert war (Frie-
deburg 1997; Massing 1984). Im Zentrum stand – basierend auf der Annahme, 
dass viele Begabungen insbesondere in den Reihen der Industriearbeiterschaft 
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und der Landbevölkerung noch nicht entdeckt und ausgeschöpft würden – die 
Frage, wie eine Erschließung der bestehenden »Begabungsreserven« in der Be-
völkerung möglich sein könnte.

Bildung wurde in dieser Zeit parteiübergreifend als umfassende gesellschafts-
politische Aufgabe verstanden, in deren Rahmen vor allem weiterführende Bil-
dungswege für breitere Bevölkerungsschichten geöffnet werden sollten (Rudloff 
2007 und 2014; Massing 1984). Außerdem sollten Schulorganisation und Didak-
tik so verändert werden, dass sie die optimale individuelle Förderung aller Kinder 
und Jugendlichen ermöglichen und zugleich Lernwege möglichst lange offen-
halten (Keim 2000).

In der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre wurden die ideologischen Konflikte 
in bildungspolitischen Fragen vor allem zwischen konservativen und sozialde-
mokratischen Politiker:innen erneut virulent. Auch stießen bildungspolitische 
Motive, die wieder stärker die Unterschiede zwischen den Individuen betonten 
und weniger auf umfassende Förderung als vielmehr auf Mechanismen wie Wett-
bewerb und Differenzierung setzten, in der Bevölkerung wieder auf eine höhere 
Zustimmung.

Wurde die Bildungsexpansion in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren noch 
stark von arbeitsmarktpolitischen Zielen begleitet, die zumindest auf der program-
matischen Ebene für viele Menschen die Chance auf einen individuellen Aufstieg 
durch Bildung in sich bargen, wich dies nun zunehmend einer insbesondere an 
meritokratischen Argumentationsmustern orientierten Steuerung der Bildungs-
nachfrage (z. B. Stärkung der beruflichen Bildung anstelle akademischer Bildung, 
neue Fokussierung auf »Hochbegabung«; Rudloff 2014; Wollersheim 2014).

Das zähe politische Ringen um die Ausgestaltung des Bildungssystems zwi-
schen den Polen Chancengleichheit und Förderung individueller Begabungen 
in stark ausdifferenzierten Strukturen sollte die Bildungspolitik der 1980er- und 
1990er-Jahre, die in der Praxis allerdings recht weitgehend von gegenseitigen 
Blockadeversuchen dominiert war, in besonderer Weise prägen.

Eine breite öffentliche Diskussion über die unterschiedlichen Bildungschan-
cen und die nach wie vor beträchtlichen Hürden für einen Bildungsaufstieg 
innerhalb des deutschen Bildungssystems wurde erst wieder durch die media-
le Rezeption der internationalen PISA-Studien ab dem Jahr 2001 angestoßen, 
wobei allerdings auch der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zwischen den 
Bildungssystemen eine wichtige Rolle zukam (Büchner 2003).

Die praktischen Konsequenzen bleiben jedoch auch zwei Jahrzehnte später 
überschaubar. Zwar lassen sich in den Bundesländern teilweise Tendenzen zu 
einer Entdifferenzierung des Schulsystems im Sinne einer Zweigliedrigkeit be-
obachten, weitergehende Schritte wurden allerdings dadurch verhindert, dass 
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meritokratische Prinzipien bis weit in die Sozialdemokratie hinein tief veran-
kert sind und somit ein Anspruch auf individuelle Förderung hin zu einem Auf-
stieg durch Bildung zumindest eine positive Prognose über die Leistungsfähig-
keit der einzelnen (Weiter-)Bildungsteilnehmer:innen voraussetzt.

Aus theoretischer Perspektive lässt sich das deutsche Bildungssystem – wenig 
überraschend – als historisch gewachsene und gesamtgesellschaftlich relevante 
Institution mit einem Geflecht aus formellen und informellen Regeln begreifen, 
die zum Teil durch ihre Verankerung in Gesetzen ein hohes Maß an Verbindlich-
keit aufweisen, zum Teil aber auch in der Praxis der beteiligten Organisationen 
sowie der kollektiven Alltagspraxis tief verankert sind. Das Bildungswesen kann 
somit als gesellschaftliche Selektions- und Klassifikationsinstitution verstanden 
werden, als ein auf Dauer gestelltes Gefüge sozialer Regeln und Normen, das 
aus den in einer Gesellschaft bestehenden Machtverhältnissen resultiert (Meyer 
1977).

Die verschiedenen Einrichtungen des Bildungswesens wie Schulen oder 
Hochschulen sind diesem Verständnis nach einerseits gesellschaftlich legitimier-
te Instanzen zur formalen Anerkennung individueller Leistungen und spielen 
andererseits über die Verleihung von Bildungstiteln als institutionalisierten For-
men kulturellen Kapitals eine wichtige Rolle bei der Statuszuweisung im sozialen 
Raum (vgl. Bourdieu 2003). Das deutsche Bildungswesen ist somit strukturell 
in erster Linie auf die Bewertung individueller Leistungen (Klassifikation) aus-
gerichtet, die ungleiche gesellschaftliche Positionierungen legitimiert (Selektion).

Die Regeln des Bildungssystems stellen aber zugleich auch eine Orientie-
rungsmarke für die Entscheidungen und Aktivitäten der einzelnen Personen 
dar. So legen diese Regeln beispielsweise fest, wer die Kriterien für den Erwerb 
eines bestimmten Abschlusses oder für die Zulassung zu einem spezifischen Bil-
dungsgang erfüllt.

Die institutionellen Regeln des Bildungswesens gehen also mit erheblichen 
Distinktionsprozessen einher, die – vermittelt über Habitusmuster und soziale 
Praktiken – die Wahrnehmung der eigenen Möglichkeiten beeinflussen. Dies 
liegt vor allem darin begründet, dass die Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und 
Handlungsmuster einer Person in hohem Maße durch ihre Einbindung in so-
ziale Strukturen und eine in diesen geübte soziale Praxis geprägt sind (Bourdieu 
1993, 2001 und 2003; Bourdieu/Passeron 1973; vgl. Meyer/Rowan 1977).

Heike Solga (2005) führt dies auf die historisch gewachsene und gesellschaft-
lich tief verankerte Prämisse zurück, nach der das deutsche Bildungssystem 
meritokratisch ausgestaltet sei und in der kollektiven Vorstellung somit nicht 
die soziale Herkunft, sondern die individuelle Leistungsfähigkeit die Grundlage 
für die unterschiedlichen Selektions- und Klassifikationsprozesse bilde. Auch 
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wenn vielfältige erziehungs- und sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse 
die vorgebliche Rationalität meritokratischer Selektion und Rekrutierung ein-
drucksvoll widerlegt und so das Konzept der Meritokratie als Illusion enthüllt 
haben, konnte die Relevanz der Meritokratie als Legitimationsmuster sozialer 
Ungleichheit bislang nicht gebrochen werden – zu fest ist die Ausgestaltung des 
Bildungssystems als prägender Bestandteil der Sozialstruktur in Deutschland 
etabliert (Hadjar 2008; Becker/Hadjar 2017).

Insgesamt bleibt das politische Versprechen eines sozialen Aufstiegs durch 
Bildung ein Lippenbekenntnis, wenn die Verantwortung hierfür in meritokra-
tischer Tradition in erster Linie bei jedem einzelnen Menschen liegen soll. Dies 
blendet herkunftsbedingte Ungleichheiten bei den »Startchancen« aus und le-
gitimiert zugleich die Reproduktion bestehender Ungleichheiten, indem den-
jenigen, die von höherer Bildung ausgeschlossen werden, einerseits vermittelt 
wird, dass sie selbst nicht »gut genug« gewesen seien, und bei den Angehörigen 
der unteren sozialen Milieus zugleich der Eindruck entsteht, dass Aufstiegs
ambitionen »nichts für uns« sein können.

Daran ändern auch die zahlreichen Einzelfälle eines erfolgreichen sozialen 
Aufstiegs durch Bildung nichts, sondern diese stützen im Gegenteil die in Poli-
tik und Gesellschaft dominante Haltung, dass soziale Durchlässigkeit auch in 
den gegebenen Strukturen möglich sei, sofern die individuellen Begabungen 
hierfür vorhanden seien.

3.	 Soziale Ungleichheit im Bildungswesen aus empirischer Sicht

Die Literaturlage zur sozialen Ungleichheit im Bildungswesen ist ungeheuer 
vielfältig. Zudem werden bereits seit Längerem neben der sozialen Herkunft, 
die häufig durch die Bildungsabschlüsse der Eltern operationalisiert wird, weite-
re Diversitätsdimensionen wie Migrationshintergrund, Geschlecht oder Behin-
derung vertiefend analysiert.

In hohem Maße ausdifferenziert sind außerdem die untersuchten Personen-
gruppen bzw. Organisationen des Bildungssystems, die von der frühen Kindheit 
bis ins hohe Alter reichen. Gleiches gilt für den räumlichen Fokus der Unter-
suchungen. Dieser reicht von der lokalen Ebene bis hin zu weltweiten Entwick-
lungen. Nicht zuletzt weisen Studien zur sozialen Ungleichheit im Bildungswesen 
und möglichen gesellschaftlichen Folgewirkungen sowohl hinsichtlich ihrer theo-
retischen Basis als auch in methodischer Perspektive eine außerordentlich große 
Bandbreite auf (z. B. Becker/Lauterbach 2016; Baader/Freytag 2017; Quenzel/​
Hurrelmann 2019).
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Ein besonders anschauliches Beispiel für die Entwicklung der Bildungsbe-
teiligung abhängig vom Bildungshintergrund der Eltern ist der sogenannte Bil-
dungstrichter, der die abnehmende Bildungsbeteiligung im allgemeinbildenden 
Zweig des deutschen Bildungssystems über die verschiedenen Stufen des forma-
len Bildungswegs dargestellt. Für die Wochenzeitung »DIE ZEIT« haben Astrid 
Herbold, Louisa Reichstetter und Anna-Lena Scholz (2017) unter Rückgriff auf 
die Daten des Hochschul-Bildungs-Reports (Stifterverband 2017) die Unterschie-
de bei der herkunftsbedingten Bildungsbeteiligung von der Grundschule bis zur 
Promotion dargestellt (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Bildungsbeteiligung und Übertrittsquoten nach Bildungsherkunft

Quelle: Herbold/Reichstetter/Scholz 2017 (eigene Darstellung)

Die in dieser Darstellung erfasste herkunftsbedingte Selektion von Schüler:in-
nen beginnt bereits beim Übergang von der Grundschule in die verschiedenen 
Formen weiterführender Schulen, die über unterschiedliche Profile verfügen 
und zu unterschiedlichen Abschlüssen führen. Hier zeigt sich, dass von 100 
Schüler:innen aus einem nicht-akademischen Elternhaus nur 44 in eine Schul-
form wechseln, die zu einer Hochschulzugangsberechtigung führt, während es 
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bei Kindern, deren Eltern über einen Hochschulabschluss verfügen, mit 78 fast 
doppelt so viele sind.

Von der Studienberechtigung macht nur rund die Hälfte (48 Prozent) der 
Studienberechtigten ohne akademische Bildungsherkunft Gebrauch, während 
es bei denjenigen mit akademischer Bildungsherkunft fast alle (95 Prozent) sind. 
Von 100 Kindern aus einem nicht-akademischen Elternhaus beginnen also nur 
21 ein Hochschulstudium, demgegenüber sind es bei Kindern aus einem akade-
mischen Elternhaus mit 74 rund dreieinhalb Mal so viel.1

Von den Studienanfänger:innen, die als Erste in ihrer Familie die Hochschu-
le besuchen, schließen 70 Prozent ein Bachelor-Studium ab, was 15 von ursprüng-
lich 100 Kindern entspricht. Bei denjenigen mit akademischer Bildungsherkunft 
erreichen 85 Prozent einen Bachelorabschluss, somit 63 von 100 Kindern. Einen 
Masterabschluss erreichen 45 von 100 Kindern, deren Eltern bereits über einen 
Hochschulabschluss verfügen, während es bei denjenigen mit nicht-akademi-
scher Bildungsherkunft nur 8 sind. Auch beim Abschluss einer Promotion set-
zen sich die herkunftsbedingten Unterschiede fort. Einen Doktortitel erwerben 
10 von 100 Kindern aus einem akademisch gebildeten Elternhaus, aber nur eines 
mit einer nicht-akademischen Bildungsherkunft.

Trotz der zweifellos bestehenden methodischen Schwächen des Konzepts 
des Bildungstrichters, die sich aus der Kombination unterschiedlicher Datensät-
ze und der Verknüpfung unterschiedlicher Erhebungszeiträume ergeben, geht 
diese Darstellung bestehender sozialer Ungleichheiten eindeutig konform mit 
unzähligen Befunden zur (Selbst-)Selektion von Personen aus niedrigeren sozia-
len Milieus im Bildungssystem auf seinen verschiedenen Stufen und veranschau-
licht auch quantitativ die bestehenden herkunftsbedingten Exklusionsrisiken.

4.	 Mögliche Ansätze für mehr gesellschaftliche Teilhabe 
durch Bildung

Das auf Selektion und Klassifikation angelegte institutionelle Gefüge des deut-
schen Bildungssystems, das die Beteiligungschancen relevanter Teile der Be-
völkerung systematisch einschränkt – insbesondere bei von Exklusion und Bil-
dungsarmut bedrohten Personengruppen (Quenzel/Hurrelmann 2019) – und 

1   | Zu etwas höheren Anteilswerten kommen Nancy Kracke, Daniel Buck und Elke 
Middendorf (2018) auf Basis von Daten der amtlichen Statistik und des Deutschen Zen-
trums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Zu Übergängen ins, im 
und aus dem Hochschulsystem vgl. z. B. Banscherus et al. 2014.
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nicht zuletzt Ungleichheiten legitimiert, hat einen erheblichen Einfluss auf in-
dividuelle Biografien und gesellschaftliche Teilhabechancen. Beispielsweise gibt 
es nachgewiesenermaßen Wechselwirkungen zwischen der Bildungsbeteiligung 
und gesundheitlicher Situation, Einbindung in soziale Netzwerke oder Risiko 
für deviantes Verhalten bis hin zur Kriminalität.

Hinzu kommen deutliche Unterschiede hinsichtlich der individuellen Er-
werbschancen, für die der Bildungsgrad ebenfalls eine erhebliche Bedeutung hat 
(z. B. Quenzel/Hurrelmann 2019; Baader/Freytag 2017). Die drohende Exklusion 
aus dem Erwerbsleben verstärkt wiederum gesellschaftliche Exklusionsrisiken, 
die negative Folgen für den sozialen und kulturellen Zusammenhalt der Gesell-
schaft haben können (Kronauer 2009 und 2015).

Insgesamt sprechen nicht nur ökonomische Gründe (z. B. Fachkräftebedarf, 
Wettbewerbsfähigkeit; Hanushek/Wößmann 2019) und die genannten indivi-
duellen wie sozialen Gründe für eine deutliche Ausweitung der Beteiligungs-
chancen an Bildung, sondern auch grundlegende Erwägungen der Sozialphilo-
sophie: Aus demokratietheoretischer Sicht setzt die gleichberechtigte Teilhabe 
aller Bürger:innen im Sinne einer aktiven Mitgestaltung von Staat und Gesell-
schaft die Befähigung jedes und jeder Einzelnen zur kritischen Beurteilung poli-
tischer, sozialer und ökonomischer sowie durchaus auch technischer und öko-
logischer Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten voraus (Gerhardt 
2018). Es gilt also:

»Eine gute Erziehung und eine republikanische Staatsordnung sind deswegen komple-
mentär aufeinander angewiesen, weil jene Form eines allgemeinen und öffentlichen 
Unterrichts im Einzelnen erst die kulturellen und moralischen Befähigungen her-
vorbringt, mit deren Hilfe diese dann derart existieren und gedeihen kann, dass die 
Bürgerschaft an der politischen Emanzipation auch des niederen Volks noch Anteil 
nimmt.« (Honneth 2012, S. 430)

Greift man diese Erwägungen auf, lässt sich weitergehend sagen,

»dass unter den Aufgaben des demokratischen Rechtsstaates jene an vorderster Stelle 
zu stehen hat, jedem seiner zukünftigen Mitglieder durch angemessene Bildungsein-
richtungen gleichermaßen die Möglichkeit an die Hand zu geben, an der öffentlichen 
Legitimierung seiner eigenen Entscheidungen ›ohne Angst und Scham‹ mitzuwirken.« 
(Honneth 2012, S. 435)

Realisierbare Beteiligungschancen an einem öffentlich verantworteten Bildungs-
system sind nach diesem Verständnis also mehr als das von Ralf Dahrendorf 
postulierte »Bürgerrecht«, sie sind nicht weniger als eine zentrale Voraussetzung 
für die Zukunftsfähigkeit der Demokratie. Gemessen an den demokratietheore-
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tischen Anforderungen – die immer auch kompensatorische Elemente im Sinne 
einer Förderung der Chancengleichheit ausdrücklich mit einschließen, da in der 
humanistischen Tradition »[a]lle Urteile über den Staat, den Frieden und […] die 
Freiheit […] aus der Perspektive der Öffentlichkeit gefällt [werden], zu der aus-
drücklich alle, und gerade auch die Ärmsten, gehören« (Gerhardt 2018, S. 524) – 
können die bestehenden Beteiligungschancen an Bildung auf Basis der vorlie-
genden empirischen Befunde nur als unzureichend betrachtet werden.

Es liegen bereits zahlreiche Vorschläge für vielfältige Maßnahmen und eben-
so zahlreiche Beispiele für entsprechende Projekte und Initiativen vor, die darauf 
abzielen, durch individuelle Förderung die Exklusionsrisiken aus dem Bildungs-
system – innerhalb der bestehenden Funktionslogik – zumindest zu reduzieren 
und somit (perspektivisch) die gesellschaftlichen Inklusionschancen zu verbes-
sern. Hierzu gehören unter anderem Angebote zur frühkindlichen Sprach- und 
Bewegungsförderung, gezielte kompensatorische Förderangebote im Kinder-
gartenalter wie beispielsweise Hilfen für den Spracherwerb bei Kindern, deren 
primäre Sprache nicht deutsch ist, lernförderliche Unterrichtskonzepte, sozial-
pädagogische Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit, flexiblere Formate 
der beruflichen Weiterbildung oder auch zielgruppenspezifische Informations-, 
Beratungs- und Unterstützungsangebote beim Übergang in ein Hochschulstu-
dium (z. B. Kuhlmann 2018; Knuth 2018; Banscherus/Kamm/Otto 2016).

Trotz des großen Engagements des ganz überwiegenden Teils der Erzieher:in-
nen, Lehrer:innen und Dozent:innen bei der individuellen Bildungsförderung 
ist allerdings nach wie vor ein relevanter Teil der Personen, die das Bildungs-
system verlassen, von Exklusion bedroht. Dies gilt insbesondere für diejenigen 
6,8  Prozent der Schulabsolvent:innen, die im Jahr 2018 keinen Abschluss er-
worben haben (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, Tab. D8-1web), 
sowie diejenigen Personen, die bis zum Alter von 35 Jahren keine Ausbildung 
abgeschlossen haben; der entsprechende Anteilswert lag 2018 bei 17,8 Prozent 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, Tab. E5-7web).

Um langfristig gesellschaftliche Exklusion durch fehlende Bildung zu ver-
meiden, ist die strukturelle Orientierung des Bildungssystems an den Prinzipi-
en der Leistungsgerechtigkeit und der Eigenverantwortlichkeit insgesamt nicht 
ausreichend. Daran können auch die skizzierten Einzelmaßnahmen strukturell 
nichts ändern, wenngleich sie auf der individuellen Ebene vielfach Erfolge zeiti-
gen. Notwendig scheint deshalb eine Stärkung des Prinzips der Bedarfsgerech-
tigkeit im Sinne einer staatlichen Gewährleistung des Erwerbs von Grundkom-
petenzen für alle Menschen.

Mit Blick primär auf Länder des globalen Südens haben Eric Hanushek und 
Ludger Wößmann vorgeschlagen, darunter das Erreichen der ersten PISA-Kom-
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petenzstufe zu verstehen, was dem entspreche, »was man heute als moderne 
funktionale Alphabetisierung bezeichnen könnte« (Hanushek/Wößmann 2019, 
S. 548; Wrase 2020). Darüber hinaus sollte Grundbildung – im Sinne einer »Art 
›zivilisatorische[r] Mindestausstattung‹ für gesellschaftliche Teilhabe«  – unter 
Berücksichtigung des im internationalen Vergleich insgesamt hohen Bildungs-
niveaus in Deutschland allerdings auch grundlegende Fremdsprachenkennt-
nisse, politische und ästhetische Aspekte sowie übergreifende Fähigkeiten bei-
spielsweise in den Bereichen Problemlösung, Kommunikation und Kooperation 
umfassen (Hopf 2011, Zitat S. 197).

Die Sicherung von kontinuierlichen, am individuellen Bedarf der Lernenden 
unterschiedlicher Altersstufen orientierten Aktivitäten von Schulen, Betrieben 
und Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung mit dem Ziel, flächen-
deckend die Vermittlung eines gesellschaftlichen Standards der Grundbildung 
zu garantieren, wäre nicht weniger als ein Paradigmenwechsel auf dem Weg 
zu individuellen und kollektiven Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe – weg 
von der individuellen Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht (Schulpflicht) 
hin zu einem durch die Institutionen des Bildungswesens zu gewährleistenden 
Rechts auf den Erwerb von grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten min-
destens auf dem definierten Niveau der Grundbildung.2

Eine entsprechende Modifikation der grundlegenden Strukturen des deut-
schen Bildungswesens wäre jedoch zweifellos nicht ohne die Schaffung eines 
verbindlichen – und nicht zuletzt prinzipiell einklagbaren – sozialen Rechts auf 
Bildung, einen Anstieg der Bildungsausgaben in relevanter Größenordnung 
und den flächendeckenden Aufbau geeigneter Förderangebote in erheblichem 
Umfang denkbar (Kronauer 2009 und 2015; Spieß/Zambre 2016). Dies ist aus 
völkerrechtlicher Sicht allerdings ohnehin geboten, um die Vereinbarungen im 
Rahmen des »Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte« sowie weiterer Abkommen umzusetzen (Wrase 2020).

Dabei sollte zudem die mögliche Reichweite eines verbrieften Rechts auf 
Grundbildung nicht unterschätzt werden, denn vom Aufbau der für die Um-
setzung notwendigen Test- und Beratungsinfrastruktur sowie der Entwicklung 
und Implementation geeigneter Bildungskonzepte und Unterstützungsangebo-

2   | Weitergehend könnte sich hieran die gerade in gewerkschaftlichen Kontexten ver-
breitete Forderung nach einem Recht auf den Abschluss einer Berufsausbildung bzw. 
eines Erststudiums anschließen. Mit Blick auf die faktisch bestehende soziale Struk-
turierung in Deutschland und die damit verbundenen Teilhabechancen würde dieses 
Ziel allerdings über den Ansatz einer Erweiterung der sozialen Grundsicherung um 
bildungspolitische Ansätze hinausgehen.
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te würden über die unmittelbare Adressatengruppe hinaus zahlreiche weitere 
Bildungsteilnehmer:innen, mitunter sogar das Bildungssystem insgesamt pro-
fitieren.

5.	 Fazit

Insgesamt konnte in diesem Beitrag gezeigt werden, dass es sich bei den per-
sistenten sozialen Ungleichheiten im Bildungssystem nicht um einen bedauer-
lichen »Betriebsunfall« handelt und dass der im politischen Raum nahezu un-
ablässig beschworene »Aufstieg durch Bildung« keineswegs die Regel, sondern 
vielmehr eine von günstigen Umständen abhängige Ausnahme ist. Zu sehr sind 
im bestehenden institutionellen Gefüge des deutschen Bildungswesens die Prin-
zipien der Selektion und Klassifikation systematisch angelegt.

Die normative Idee der Leistungsgerechtigkeit oder Meritokratie erweist sich 
deshalb im Spiegel der überwältigenden Zahl empirischer Befunde als notwen-
dige Illusion zur Legitimation (sozialer) Ungleichheiten, was wiederum die indi-
viduellen gesellschaftlichen Teilhabechancen gefährdet und vielfach mit einem 
erhöhten Exklusionsrisiko verbunden ist. Ein erster Schritt zur Verbesserung 
gesellschaftlicher Teilhabechancen durch Bildung im Sinne einer konzeptionel-
len Einbeziehung des Bildungssystems in ein erweitertes Konzept der sozialen 
Grundsicherung könnte die gesetzliche Garantie einer realistischen Möglich-
keit zum Erwerb eines gesellschaftlichen (Mindest-)Standards an individuellen 
Kenntnissen und Fähigkeiten im Sinne einer definierten Grundbildung sein.

Dieses Recht auf Bildung könnte zugleich der Ausgangspunkt für eine deut-
liche Stärkung des Prinzips der Bedarfsgerechtigkeit im deutschen Bildungswe-
sen bedeuten, was längerfristig auch positive Auswirkungen auf die berufliche 
Aus- und Fortbildung, die hochschulische Bildung sowie die Erwachsenen- und 
Weiterbildung haben dürfte.
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